
Wenn Sie einen Betreuungsplatz für Ihr Kind suchen,
wenden Sie sich an unsere Fachberatung Kinderta-
gespflege der Stadt Haltern am See. Hier erhalten
Sie umfassende Informationen rund um die Kinder-
tagespflege und Hilfe bei Ihrer Entscheidung.

Für Eltern bieten wir an:

• Kompetente Beratung zu rechtlichen, pädagogi-
schen und finanziellen Fragen,

• Gezielte Suche und Vermittlung einer geeigne-
ten Kindertagespflegeperson,

• Begleitung bei Fragen und Schwierigkeiten wäh-
rend der Betreuung,

• Hilfestellung bei der Beantragung der Förderung
in der Kindertagespflege.

WO ERFAHRE ICH MEHR ZUR
KINDERTAGESPFLEGE?

Vor der Entscheidung für eine Kindertagespflege-
person sollten Sie sich einander kennenlernen. Fol-
gende Fragestellungen können Ihnen bei Ihrer Ent-
scheidung behilflich sein:

• Können die benötigten Betreuungszeiten abge-
deckt werden? Ist eine Anpassung bei veränder-
tem Bedarf möglich?

• Passen meine Erziehungsvorstellungen, Regeln
undWerte zur denen der Kindertagespflegeper-
son?

• Entsprechen die Räumlichkeiten der Betreuung
meinen Vorstellungen?

• Passt mein Kind vom Alter her in die Gruppe?

• Leben Tiere im Haushalt?

• Wie wird der Tagesablauf gestaltet? Was wird
unternommen?

• Welche Essgewohnheiten gibt es?

• Benötigt die Kindertagespflegeperson beson-
dere Kenntnisse im Umgang mit meinem Kind?

WORÜBER MUSS ICH MIR
VORAB GEDANKEN MACHEN?

Fachberatung:
Frau Carina Post
Dr.-Conrads-Str. 1, Raum 1.01
Tel.: 02364/933-361
E-Mail: carina.post@haltern.de

Frau Christina Sip
Dr.-Conrads-Str. 1, Raum 1.01
Tel.: 02364/933-340
E-Mail: christina.sip@haltern.de

Wirtschaftliche Angelegenheiten:
Frau Julia Ludwig
Dr.-Conrads-Str. 1, Raum 1.11
Tel.: 02364/933-327
E-Mail: julia.ludwig@haltern.de

Frau Marie Göttlich
Dr..-Conrads-Str. 1, Raum 1.01
Tel.: 02364/933-322
E-Mail: marie.goettlich@haltern.de

WIR SIND IHRE
ANSPRECHPARTNERINNEN

Stadt Haltern am See
Fachbereich Familie und Jugend
Dr.-Conrads-Str. 1 · Neues Rathaus
45721 Haltern am See
Telefon: 02364 933-0
jugendamt@haltern.de
www.haltern.de/kindertagespflege

Fotonachweise: Stadt Haltern am See / Pixabay

FÜR ELTERN

KINDERTAGESPFLEGE
IN HALTERN AM SEE
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dieser Flyer soll Sie auf der Suche nach einem Be-
treuungsplatz für Ihr Kind in der Kindertagespflege
unterstützen.
Die Kindertagespflege ist eine alternative Betreu-
ungsform in Kindertageseinrichtungen, wie sie die
meisten kennen. Mit dem Begriff Kindertagespflege
wird die Betreuung von Kindern durch eine Kinder-
tagespflegeperson (Tagesmutter/-vater) im famili-
ennahen Umfeld bezeichnet. In der Regel werden
Kinder im Altern von 1-3 Jahren betreut.
Die Betreuung der Kinder durch eine Kindertages-
pflegeperson erfolgt in deren Haushalt oder in an-
deren geeigneten Räumlichkeiten, welche individu-
ell auf die Zeiten und Bedürfnisse des Kindes und
der Eltern abgestimmt werden.
Die Fachberatungen beraten Sie in allen Fragen
rund um Kindertagespflege. Sie vermitteln Ihr Kind
an geeignete Kindertagespflegepersonen und ste-
hen Ihnen auch danach für Rückfragen oder bei
Problemen zur Verfügung.
Sollten Sie nach Lektüre des Flyers noch Rückfragen
haben, melden Sie sich gerne unter den angegebe-
nen Kontaktdaten. Wir unterstützen und beraten Sie
gerne.

Ihr Jugendamt in Haltern am See

LIEBE MÜTTER UND VÄTER,
LIEBE ELTERN,

WAS MACHT DIE
KINDERTAGESPFLEGE AUS?

WIE FINDE ICH FÜR MEIN KIND
EINEN BETREUUNGSPLATZ?

Die Kindertagespflegeperson erhält vom Jugendamt
eine monatliche Geldleistung. Diese berechnet sich
anhand der jeweiligen Qualifikation und dem ge-
buchten Stundenkontingent. ImGegenzugwird nach
der Satzung der Stadt Haltern am See über die Erhe-
bung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme
von Kindergärten und Kindertagespflege monatlich
ein öffentlich-rechtlicher Beitrag von den Eltern erho-
ben. Der Elternbeitrag für Kindertageseinrichtungen
oder Kindertagespflege ist gleich. Die Höhe des El-
ternbeitrages richtet sich nach dem Bruttoeinkom-
men der Eltern sowie dem gebuchten Stundenum-
fang.

www.haltern.de/Elternbeitragssatzung

Vielleicht wissen Sie bereits, wem Sie Ihr Kind anver-
trauen möchten und haben eine qualifizierte Kinder-
tagespflegeperson gefunden. Falls nicht, sind Ihnen
die Fachberatungen der Kindertagespflege der Stadt
Haltern am See gerne behilflich.
In Haltern am See steht ein Online-Anmeldeverfahren
für Kindergärten und die Kindertagespflege zur Ver-
fügung. Alle Eltern, die ihr Kind in Haltern am See
anmelden möchten, nutzen bitte dafür den Link:

www.kitaportal.haltern.de

WIE VIEL KOSTET DIE
KINDERTAGESPFLEGE?

Kindertagespflege ist vor allem eine Betreuungs-
form für Kinder unter drei Jahren. Die Betreuung
erfolgt in einer kleinen, beständigen Gruppe durch
die Kindertagespflegeperson. Während einer liebe-
vollen Betreuung in einer familiären Atmosphäre
haben Kinder die Möglichkeit, die Welt in einem
alltagsnahen Umfeld mit allen Sinnen zu entdecken.
Durch flexible Betreuungszeiten ist eine gute Verein-
barkeit von Familie und Beruf möglich.
Für unterdreijährige ist das Angebot der Kinderta-
gespflege gleichrangig mit der Betreuung in einer
Kindertageseinrichtung. Das bedeutet, Eltern kön-
nen zwischen den verschiedenen Betreuungsfor-
men diejenige wählen, die ihren Bedürfnissen am
ehesten entspricht.
Ab dem dritten Lebensjahr hat die Förderung in
Kindertagesstätten grundsätzlich Vorrang vor der
Kindertagespflege, sofern nicht im Einzelfall beson-
dere Gründe vorliegen. Unter bestimmten Umstän-
den kann Kindertagespflege jedoch auch für Kinder
bis zu 13 Jahren in Betracht kommen, z. B. als ergän-
zendes Angebot (Randzeitenbetreuung) zu Kinder-
tagesstätten und Grundschulen.

Kindertagespflegepersonen sind gut qualifizierte
Fachkräfte, die über eine Pflegeerlaubnis verfügen,
die durch das Jugendamt der Stadt Haltern am See
erteilt wird.
Regelmäßige Fortbildungen und der Besuch von Ers-
te-Hilfe-Kursen sind eine Voraussetzung für die Tätig-
keit als Kindertagespflegeperson. Ebenso finden re-
gelmäßig Treffen der Kindertagespflegepersonen
sowie ein Austausch untereinander, wie auchmit den
Fachberatungen der Stadt Haltern am See, statt. Kin-
der stehen während der Betreuung durch eine Kin-
dertagespflegeperson unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung.

WAS BRINGT DIE KINDERTAGES-
PFLEGEPERSON MIT?

Fo
to
s:
Pi
xa

ba
y


